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  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Nach § 5 Bundeshaushaltsordnung (BHO) werden hiermit die beigefügten Allgemeinen Ver-

waltungsvorschriften zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundes-

haushaltsordnung (VV-BHO) erlassen.  

 

Durch die Änderungen wird die Kostengrenze für die Veranschlagung von kleinen Baumaß-

nahmen des Bundes angehoben und den besonderen Belangen des Auslandsbaus durch eine 

Sonderregelung Rechnung getragen. Von den Änderungen sind die VV Nr. 1.3 zu § 24 BHO, 

Nr. 6.1 zu § 44 BHO und Nr. 1.1 zu § 54 BHO betroffen.  

 

Die Verwaltungsvorschriften treten zum 1. Januar 2013 in Kraft. 

 

Mit Wirkung vom Tage des Inkrafttretens ersetzen diese die 

 

- VV Nr. 1.3 zu § 24 BHO in der Fassung vom 22. November 2012 (GMBl. 2012, S. 1176) 

aus meinem Rundschreiben vom 24. September 2012, 

- VV Nr. 6.1 zu § 44 BHO in der Fassung vom 15. Mai 2001 (GMBl. 2001, S. 343), zuletzt 

geändert durch Rundschreiben vom 14. März 2006 (GMBl. 2006, S. 445) und 



- VV Nr. 1.1 zu § 54 BHO in der Fassung vom 22. November 2012 (GMBl. 2012, S. 1184) 

aus meinem Rundschreiben vom 24. September 2012. 

 

Beigefügt übersende ich die entsprechende Neufassung der Allgemeinen Verwaltungsvor-

schriften. 

 

Das Rundschreiben nebst Anlage wird in Kürze im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffent-

licht und in die elektronische Vorschriftensammlung der Bundes- Finanzverwaltung (E-VSF) 

eingestellt. 

 

Im Auftrag 

Mießen 

 

 

 


